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Standesamt Friedrichshain-Kreuzberg von
Berlin - Urkundenstelle, Namensrechtliche
Erklärungen, Archivbehörde (Erdgeschoss)
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Anschrift
Schlesische Str. 27A
10997 Berlin

Postanschrift

Kontakt
Telefon: (030) 90298-0
Fax: (030) 90298-713066
Internet:
http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/am
t-fuer-buergerdienste/standesamt/
E-Mail: standesamt@ba-fk.berlin.de

Hinweise zur Anschrift des Standorts
Der Warteraum befindet sich im Erdgeschoss (links).

Barrierefreie Zugänge

Erläuterung der Symbole (https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php)

Öffnungszeiten
Montag: 08:30-12:30 Uhr (nur nach Terminvereinbarung)
Dienstag: 08:30-12:30 Uhr (nur nach Terminvereinbarung)
Donnerstag: 13:00-18:00 Uhr (nur nach Terminvereinbarung)

Hinweise zu geänderten Öffnungszeiten
Änderungen unserer Erreichbarkeitszeiten und aktuelle Informationen entnehmen
Sie bitte der Internetseite des Standesamtes.

Verkehrsanbindungen

S-Bahn
  0.9km S+U Warschauer Str.
    S3, S5, S7, S75, S9

http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/standesamt/
http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/standesamt/
mailto:standesamt@ba-fk.berlin.de
https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php
https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/standesamt/
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%2BU%20Warschauer%20Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
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  1.1km S Treptower Park
    S46, S8, S9, S41, S47, S85, S42
  1.5km S Ostkreuz Bhf
    S3, S5, S7, S75, S8, S41, S42, S85
  1.6km S Ostbahnhof
    S3, S5, S7, S9

U-Bahn
  0.5km U Schlesisches Tor
    U1, U3
  0.7km S+U Warschauer Str.
    U1, U3
  1.3km U Görlitzer Bahnhof
    U1, U3
  1.8km U Schönleinstr.
    U8
  2km U Frankfurter Tor
    U5
  2km U Kottbusser Tor
    U1, U3, U8

Bus
  0km Taborstr.
    165, 265, N60, N65
  0.2km Heckmannufer
    165, 265, N60, N65
  0.3km Falckensteinstr.
    165, 265, N60, N65
  0.4km Stralauer Allee
    347
  0.5km U Schlesisches Tor
    N1, 165, 265, N60, N65
  0.5km Oberbaumbrücke
    347, N1
  0.6km Osthafen
    347
  0.6km Berlin, Eichenstr./Puschkinallee
    M43, 165, 265, N60, N65
  0.7km Lohmühlenstr.
    194, N94
  0.7km Tamara-Danz-Str.
    300

Tram
  0.7km S+U Warschauer Str.
    M10
  1.1km S Warschauer Str.

https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Treptower%20Park%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Ostkreuz%20Bhf%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Ostbahnhof%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Schlesisches%20Tor%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%2BU%20Warschauer%20Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20G%C3%B6rlitzer%20Bahnhof%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Sch%C3%B6nleinstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Frankfurter%20Tor%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Kottbusser%20Tor%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Taborstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Heckmannufer%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Falckensteinstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Stralauer%20Allee%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Schlesisches%20Tor%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Oberbaumbr%C3%BCcke%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Osthafen%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Berlin%2C%20Eichenstr.%2FPuschkinallee&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Lohm%C3%BChlenstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Tamara-Danz-Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%2BU%20Warschauer%20Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Warschauer%20Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
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    M10, M13
  1.2km Berlin, Revaler Str.
    M10, M13
  1.4km Libauer Str.
    M13
  1.4km Kopernikusstr./Warschauer Str.
    M13
  1.4km Simplonstr.
    M13
  1.5km Wühlischstr./Gärtnerstr.
    M13
  1.6km Grünberger Str./Warschauer Str.
    M10
  1.6km Holteistr.
    M13
  1.9km U Frankfurter Tor
    21, M10

Bahn
  1.5km S Ostkreuz Bhf
    RE1, RE2, FEX, RE7, TES, RB12, RB26, RB32, RB24, RB25
  1.6km S Ostbahnhof
    RE1, RB23, RE2, RE7, TES

Sonstige Hinweise zum Standort
Beratungen und Auskünfte zu allen Leistungen des Standesamtes erfolgen
telefonisch oder schriftlich.

Persönliche Vorsprachen sind NUR nach vorheriger Terminvereinbarung
möglich.
Für Anfragen und Terminvereinbarungen stehen passende Kontaktformulare auf
der Homepage des Standesamtes zur Verfügung.

Abgabe von Unterlagen sind möglich durch
• Abgabe von Unterlagen in einem beschrifteten, verschlossenen Umschlag an
Mitarbeitende im Standesamt innerhalb folgender Zeiten (Mo, Di 9-12 Uhr oder Do
14-17 Uhr)
• Einwurf in den Hausbriefkasten (24h zugänglich)
• postalische Übersendung

Urkundenbestellungen sind online oder mit schriftlichem Antrag möglich.
Weitere Informationen finden Sie hier.

Sie erreichen das Standesamt telefonisch von Montag bis Freitag von 09:00-12:00
Uhr unter (030) 90298-4583.

https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Berlin%2C%20Revaler%20Str.&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Libauer%20Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Kopernikusstr.%2FWarschauer%20Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Simplonstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=W%C3%BChlischstr.%2FG%C3%A4rtnerstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Gr%C3%BCnberger%20Str.%2FWarschauer%20Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Holteistr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Frankfurter%20Tor%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Ostkreuz%20Bhf%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Ostbahnhof%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/standesamt/
https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/standesamt/artikel.162479.php/
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Zahlungsmöglichkeiten
Girocard (mit PIN)
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Namensrechtliche Erklärungen -
Einbenennung und Rückbenennung von
Kindern und Volljährigen
Ein Kind kann durch Einbenennung den Familiennamen des neuen Ehepartners
eines Elternteils annehmen oder später wieder durch Rückbenennung ablegen.

Dazu muss das minderjährige Kind dauerhaft im gemeinsamen Haushalt des
sorgeberechtigten Elternteils und dessen Ehegatten leben. Diese Voraussetzung
gilt nicht für das bereits volljährige Kind.

Stimmen der zweite sorgeberechtigte Elternteil und - ab fünf Jahren - das Kind
selbst zu, darf als neuer Geburtsname entweder der Ehename des Paares oder ein
Doppelname (Geburtsname des Kindes plus Ehename), in beliebiger Reihenfolge
optional mit oder ohne Bindestrich geführt werden. Verweigert ein
sorgeberechtigter Elternteil die Zustimmung, kann das Familiengericht sie
ersetzen, wenn dies dem Kindeswohl dient.

Die Rückbenennung wird möglich, sobald die Ehe, aus der die Einbenennung
stammt, geschieden ist oder das Kind nicht mehr im Haushalt des betreffenden
Elternteils lebt. Das Kind kann dann seinen früheren Geburtsnamen allein oder als
Teil eines Doppelnamens führen. Volljährige Kinder entscheiden in beiden Fällen
selbst.

Voraussetzungen
Es wurde ein Ehename bestimmt
Eine Einbenennung ist nur möglich, wenn die Ehegatten einen Ehenamen
bestimmt haben.
Das Kind ist minderjährig
Ein Elternteil hat das alleinige oder gemeinsame Sorgerecht.
Dieser Elternteil lebt mit dem Kind und seinem Ehegatten, der nicht Elternteil
ist, im gemeinsamen Haushalt.
Ggf. Zustimmungserklärung
Ist der andere Elternteil des Kindes auch sorgeberechtigt oder trägt das Kind
dessen Namen, muss auch dieser Elternteil zustimmen.
Falls die Zustimmung verweigert wird, kann sie durch das Familiengericht
ersetzt werden, wenn es dem Wohl des Kindes dient.
Ist das Kind über 5 Jahre, muss es der Einbenennung zustimmen.
Das Kind ist volljährig
Wenn das Kind bereits volljährig ist, dann ist es nicht erforderlich, dass das
Kind im gemeinsamen Haushalt mit dem Elternteil und dessen Ehegatten
lebt.
Es liegt eine Einwilligung des Elternteils und dessen Ehepartners vor.
Die Einbenennung wird durch persönliche Erklärung beim Standesamt
vorgenommen.
Rückbenennung
Wenn die Ehe des Elternteils und dessen Ehegatten aufgelöst wird, kann im
Rahmen einer Rückbenennung der ursprüngliche Name wieder angenommen
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werden. Das selbe gilt auch dann, wenn das minderjährige Kind nicht mehr
im gemeinsamen Haushalt mit dem Elternteil und dessen Ehegatten lebt.
Dolmetscher
(https://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/)
Ist eine der erklärenden Personen der deutschen Sprache nicht ausreichend
mächtig, ist auf deren Veranlassung und deren Kosten ein Dolmetscher zu
beteiligen.

Erforderliche Unterlagen
Erklärung über die Einbenennung oder Rückbenennung von Kindern
und Volljährigen
Die Erklärung können Sie vor Ort abgeben.
Personalausweise oder Reisepässe
Eltern, Ehegatte, Kind (falls bereits vorhanden)
Geburtsurkunde Kind
Wurde das Kind im Ausland geboren, ist eine amtliche Übersetzung
erforderlich.
Eheurkunde
Es ist ein Nachweis erforderlich, dass der sorgeberechtigte Elternteil die Ehe
mit einer anderen Person, die nicht Elternteil des Kindes ist, geschlossen hat
und dabei ein Ehename bestimmt wurde.
Wurde die Ehe im Ausland geschlossen, ist eine amtliche Übersetzung
erforderlich.
Haushaltbescheinigung / Meldebescheinigung
Diese ist erforderlich, um nachzuweisen, dass der sorgeberechtigte Elternteil,
dessen Ehepartner/in und das (minderjährige) Kind im selben Haushalt leben.
Ggf. aktuelle Negativbescheinigung des Jugendamtes
Sollte der sorgeberechtigte Elternteil das alleinige Sorgerecht haben, muss
dies entsprechend nachgewiesen werden.
Ggf. Einwilligungserklärung
Ist der andere Elternteil des Kindes auch sorgeberechtigt oder trägt das Kind
dessen Namen, muss auch dieser Elternteil zustimmen.
Ist das Kind über 5 Jahre, muss es der Einbenennung zustimmen.

Gebühren

25,00 Euro: Namenserklärung
12,00 Euro: Bescheinigung über die Namensführung

Rechtsgrundlagen
Personenstandsgesetz (PStG) § 45
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 1617e
Personenstandsverordnung (PStV) § 46
Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land
Berlin (PStGAV Bln) § 8
Gesetz zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts
und des Internationalen Namensrechts
(https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/185/VO.html)

https://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/185/VO.html
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Hinweise zur Zuständigkeit
Standesamt, welches das Geburtenregister führt
Wirksam wird die Einbenennung bei dem deutschen Standesamt, welches die
Geburt des Kindes beurkundet hat.

Standesamt des Wohnsitzes
Abgegeben werden kann die Erklärung auch bei dem Standesamt des Wohnsitzes.
Wurde das Kind im Ausland geboren, ist ebenfalls das Standesamt des Wohnsitzes
zuständig.


